
Kassenärztliche Bundesvereinigung  KBV 
Geschäftsführung des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V 
 
 

 
B E S C H L U S S 

 
zu Änderungen des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) 
durch den Bewertungsausschuss nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V 

 
in seiner 121. Sitzung (schriftliche Beschlussfassung) 

 
mit Wirkung zum 01. Januar 2007 

 
 

1) Aufnahme der Nrn. 8, 9 und 10 nach der Nr. 7 in der Präambel 5.1 zu 
Kapitel 5 

8. Die Erbringung von Narkosen gemäß Abschnitt 5.3 im 
Zusammenhang mit zahnärztlichen und/oder mund-, 
kiefer-, gesichtschirurgischen Eingriffen ist nur 
berechnungsfähig bei: 

 - Kindern bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, sofern 
wegen mangelnder Kooperationsfähigkeit und/oder 
durch den Eingriff bedingt eine andere Art der 
Schmerzausschaltung nicht möglich ist. Die ICD-
Codierung ist mit Begründung anzugeben. 

 - Patienten mit mangelnder Kooperationsfähigkeit bei 
geistiger Behinderung und/oder schwerer Dyskinesie. 
Die ICD-Codierung ist mit Begründung anzugeben. 

 - Eingriffen entsprechend dem Abschnitt 31.2.8 des 
EBM, sofern eine Behandlung in Lokalanästhesie 
nicht möglich ist. 

9. Die Erbringung von Narkosen gemäß Abschnitt 5.3 im 
Zusammenhang mit endoskopischen Untersuchungen 
der Verdauungswege ist nur berechnungsfähig bei 
Kindern bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, bei 
Patienten mit mangelnder Kooperationsfähigkeit bei 
geistiger Behinderung und/oder schwerer Dyskinesie. 
Die ICD-Codierung ist mit Begründung anzugeben. 

10. Außer bei den in der Präambel Nr. 8 und 9 genannten 
Indikationen können Narkosen gemäß Abschnitt 5.3 im 
Zusammenhang mit zahnärztlichen und/oder mund-, 
kiefer-, gesichtschirurgischen Eingriffen oder 
endoskopischen Untersuchungen der Verdauungswege 
nur berechnet werden bei Vorliegen von 
Kontraindikationen gegen die Durchführung des Eingriffs 
in Lokalanästhesie oder Analgosedierung. Die ICD-
Codierung ist mit Begründung anzugeben. 
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2) Änderung der jeweils zweiten Anmerkung hinter den Leistungen nach 
den Nrn. 09320 und 20320 

Audiometrische Untersuchungen ohne Kopfhörer 
haben ab dem 01.10.2007 in einem - nach DIN 
ISO 8253 - 1 EN - schallisolierten Raum zu 
erfolgen. 
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